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1 33 Von wesentlicher Bedeutung ist die Kostenorientierung. Die Netzentgelte dürfen ausschließlich tatsächliche Kosten des Netzbetriebs berücksichtigen, als 

sie denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen, und keine Kosten mit dem Netzbetrieb nicht zusammenhängender 

Zwecke umfassen, Art. 18 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1, 2 VO (EU) 2019/943. Dabei ist nicht nur zu verhindern, dass Kosten sachfremder Zwecke die 

Kalkulationsbasis für die Netzentgelte erhöhen. Bei der Bildung der Netzentgelte dürfen auch keine Privilegien zur Förderung sachfremder Zwecke gewährt 

werden, die naturgemäß zwingend zu einer Mehrbelastung der übrigen Netznutzer führen. Vielmehr sind Sondernetzentgelte nur gerechtfertigt, soweit sie 

der Förderung eines oder mehrerer legitimer Zwecke dienen. Insofern ist der Grundsatz der Kostenorientierung eng mit den Zielen des europäischen 

Beihilferechts verknüpft. Hinzu kommt das Prinzip der Kosteneffizienz. Die Netzkosten sind einerseits nur anerkennungsfähig, soweit sie denen eines 

effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen, Art. 18 Abs. 1 UAbs. 1 S. 1, 2 VO (EU) 2019/943. Ineffiziente Kostenansätze dürfen 

dementsprechend nicht an die Netznutzer weitergewälzt werden. Andererseits können über die Netzentgelte Signale gesetzt werden, die eine 

kosteneffiziente Netznutzung anreizen. Dies kann etwa durch eine kostenreflexive Netzentgeltsystematik geschehen, innerhalb derer die Tragung der 

Netzkosten durch einzelne Nutzergruppen bzw. bei einem bestimmten Netznutzungsverhalten in einem angemessenen Verhältnis zu deren 

Kostenverursachung stehen. Auch kann durch besondere Tarifstrukturen ein entsprechend kostensparendes Verhalten angereizt werden, vgl. Art. 18 Abs. 7 

S. 2 VO (EU) 2019/943. Das Prinzip der Kosteneffizienz findet sich auch in den Zielen der Preisgünstigkeit und der Effizienz aus § 1 Abs. 1 EnWG wieder.

Einfügen von Hinweis in den Text nach dem Satz "Vielmehr sind 

Sondernetzentgelte nur gerechtfertigt, soweit sie der Förderung eines oder 

mehrerer legitimer Zwecke dienen.": Solche Zwecke sind z.B. 

Systemdienstleistungen wie die Netzfrequenzerhaltung, die Planbarkeit der 

Einspeisung sowie die Effizienzsteigerung durch geringe 

Übertragunsverluste aufgrund von Nähe zu Verbauchern.

TAB sind grundlastfähige, nicht konventionelle Erzeugungsanlagen, 

die durch die energetische Verwertung von Abfällen Strom 

verbrauchsnah und dezentralisiert in die unteren Netzebenen 

einspeisen. Mit den vorhandenen Turbosätzen leisten TAB eine 

Systemdienstleistung zur Aufrechterhaltung der Netzfrequenz. Sie 

bieten also die Vorteile konventioneller thermischer Kraftwerke, 

müssen  aber weniger auf das Geschehen am Strommarkt reagieren 

und sind unabhängig von Witterungsverhältnissen.

2 34 Die Auszahlung der vermiedenen Netzentgelte widerspricht diesem dargestellten Ziel der Kostenorientierung sowie der Kosteneffizienz, denn § 18 

StromNEV verursacht Netzkosten von jährlich circa einer Milliarden Euro, die weder für den Betrieb der Netze notwendig sind, noch zu einer effizienteren 

Nutzung des Netzes beitragen.  Die der Norm zugrundeliegende Prämisse, dass durch die dezentrale Einspeisung die Entnahme aus dem vorgelagerten 

Netz und damit dessen Inanspruchnahme vermindert werde und somit Netzinfrastrukturkosten eingespart würden, ist unzutreffend. In einer Evaluierung 

im Monitoringbericht 2022 (Monitoringbericht Energie 2022 (www.bundesnetzagentur.de), S. 202) hat die Bundesnetzagentur zuletzt untersucht und 

nachgewiesen, dass alle Verteilnetzbetreiber ihre Netzanschlüsse so dimensionieren, dass die Jahreshöchstlast des Elektrizitätsbezugs allein durch den 

Bezug aus dem vorgelagerten Übertragungsnetz erfüllt werden kann (Monitoringbericht Energie 2022 (www.bundesnetzagentur.de), S. 202). Insofern 

erfolgt keine Unterscheidung zwischen der durch § 120 Abs. 3 S. 1 EnWG von Anwendungsbereich ausgenommenen volatilen Erzeugung und 

konventioneller Erzeugung, für die weiterhin ein Anspruch auf Entgelte für dezentrale Erzeugung bestand. Es kommt zu keiner Einsparung von 

Infrastrukturkosten. Auch konventionelle Anlagen unterbrechen ihre Einspeisung regelmäßig. Es verbleiben erhebliche Zeiträume, in denen die Anlagen im 

Zuge von Revisionen, ungeplanten Ausfällen oder bei negativen Preisen im Strommarkt, bei denen eine Einspeisung damit unwirtschaftlich wird, ihren 

Betrieb einstellen. Für diese Zeitraum muss zwingend ein Netzausbau erfolgen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren. Auch das in der Begründung 

zu § 18 StromNEV angeführte Argument, die dezentrale Einspeisung führe zu einer geringeren Bezugsmenge und -leistung aus dem vorgelagerten Netz, 

rechtfertigt nicht die Zahlung der Entgelte für dezentrale Erzeugung. Denn eine etwaige Steigerung der Kosteneffizienz, die sich zugunsten der 

Netzentgeltzahler hieraus ergeben würde, ist nicht belegbar. Zwar führt die dezentrale Einspeisung tatsächlich zu einem geringeren Bezug aus der 

vorgelagerten Netz- oder Umspannebene. Jedoch stehen den „vermiedenen“ Netzentgelten an die Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen 

auszuzahlenden Entgelte gegenüber. Eine belastbare Aussage darüber, ob die Entgelte für dezentrale Erzeugung überhaupt geringer ausfallen als die 

vermiedenen Netzentgelte, kann nicht getroffen werden. Auch sinken nicht die Kosten des jeweiligen vorgelagerten Netzes. Eine verringerte Bezugsmenge 

infolge dezentraler Einspeisung im nachgelagerten Netz führt vielmehr dazu, dass die Entgelte steigen, um die Kosten weiterhin abdecken zu können. 

Einfügen nach dem Satz "Für diese Zeitraum muss zwingend ein 

Netzausbau erfolgen, um die

Versorgungssicherheit zu garantieren.": 

Die Bereitstellung von Systemdienstleistungen soll auch nach vollständiger 

Abschmelzung der vNNE in der Anreizgestaltung eine Rolle einnehmen.

Einfügen von Hinweis in den Text nach den Sätzen "Auch konventionelle 

Anlagen unterbrechen ihre Einspeisung regelmäßig. Es verbleiben 

erhebliche Zeiträume, in denen die Anlagen im Zuge von Revisionen, 

ungeplanten Ausfällen oder bei negativen Preisen im Strommarkt, bei 

denen eine Einspeisung damit unwirtschaftlich wird, ihren Betrieb 

einstellen.": Ausnahmen hierzu sind thermische Abfallbehandlungsanlagen, 

deren Betrieb nicht durch den Bedarf am Energiemarkt bestimmt wird. 

Diese Anlagen produzieren gemäß der zu behandelnden Abfallmenge und 

produzieren so eine verlässliche und planbare Strommenge und sind 

insofern gesondert von konventionellen Anlagen zu betrachten.

Es ist zu erwarten, dass durch den Zubau von erneuerbaren Energien 

der Arbeitspreis abnehmen wird, somit sollte die Bereitstellung von 

Systemdienstleistungen (z.B. Schwarzstartfähigkeit; Stabilisierung 

der Netzfrequenz; Energiespeicher etc.) als Zielgröße in der 

Anreizgestaltung eine relevante Rolle einnehmen.

3 40 Eine unechte (belastende) Rückwirkung von Veränderungen der Rechtslage ist grundsätzlich zulässig; sie erfordert aber eine angemessene Güterabwägung. 

Während eine unveränderte Weitergeltung von § 18 StromNEV in der aktuellen Fassung bis zum Außerkrafttreten der Verordnung (oder gar darüber 

hinaus) angesichts der obigen Ausführungen als kontinuierlicher Widerspruch zum Recht der Europäischen Union nicht als zulässig erachtet werden kann, 

wird durch die schrittweise Absenkung die Effektuierung des höherrangigen Rechts mit den wirtschaftlichen Interessen der Anlagenbetreiber in Einklang 

gebracht. Die Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte war bereits in der Vergangenheit Teil der öffentlichen Diskussion , im Rahmen dessen es im 

NetzEntgMoG ab dem Jahr 2017 bereits zu einer Beschränkung des Anwendungsbereichs gekommen ist. Mit einem zeitnahen Auslaufen des verbleibenden 

Regelungstatbestandes in § 18 StromNEV war demnach jedenfalls zu rechnen. Durch eine schrittweise Absenkung der vermiedenen Netzentgelte bis 2029 - 

statt einer Abschaffung ab 2026 - wird den betroffenen Anlagenbetreibern ermöglicht, sich auf den Wegfall dieser negativen Einspeiseentgelte planerisch 

und betriebswirtschaftlich auf den vollständigen Wegfall vorzubereiten. Die Große Beschlusskammer hat sich deshalb für eine Abschmelzung bis zum 

31.12.2028 entschieden, um so die Gesamtheit der Netznutzer jedenfalls bereits anteilig zu entlasten. Diese werden nach Anwendung der heutigen 

Regelung des § 18 StromNEV in dem Zeitraum vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2028 mit Kosten in Höhe von rund drei Milliarden Euro belastet. Durch ein 

sukzessives Abschmelzen der Auszahlungen an die berechtigten Anlagenbetreiber können diese Netznutzer bereits um 1, 5 Milliarden entlastet werden. 

Dies ist aufgrund der ohnehin hohen Belastung der Netznutzer durch die Netzentgelte, die durch den erforderlichen Netzausbau und der Integration von 

Erneuerbaren Energien bedingt ist, notwendig und geboten. Die schrittweise Absenkung der Entgelte aus dezentraler Erzeugung hat sich bei der 

Umsetzung des NetzEntgMoG im Hinblick auf Anlagen mit volatiler Erzeugung als geeignetes Mittel erwiesen, das sich die Beschlusskammer vorliegend für 

die verbliebenen profitierenden Anlagen zu eigen macht. 

Nach Absatz 1 in den Text einfügen: Bei der Entscheidung, ob eine 

Wettbewerbsverzerrung vorliegt oder nicht, muss die genaue 

Güterbetrachtung anlagenspezifisch erfolgen und den jeweils eingesetzten 

Brennstoff berücktsichtigen.

TAB sind als Teil der Daseinvorsorge und der energetischen 

Verwertung von Abfällen keine strommarktgetriebenen Akteure. Die 

Verwertung von Abfällen geschieht unabhängig von Energiebedarf 

und Wetterlage. Eine sachgerechte Differenzierung nach 

Anlagentypen unter Berücksichtigung der besonderen Situation der 

thermischen Abfallbehandlungsanlagen ist daher geboten.

4 30 Prinzipien des europäischen Rechts wiederholend stellt § 21 Abs. 1 S. 1 HS. 1 EnWG fest, dass die Entgelte für den Netzzugang angemessen, transparent 

und diskriminierungsfrei sein müssen. Weitere bereits im europäischen Recht angelegte Anforderungen und Zielbestimmungen, die im nationalen 

Rechtsrahmen klarstellend benannt werden, sind die Bindung an den Grundsatz der Kostenorientierung (§ 21 Abs. 1 S. 1 HS. 2 EnWG) sowie die Setzung 

von Anreizen zu einem Verhalten einem Verhalten, das sich netzkostensenkend auswirkt oder die Kosten des Energieversorgungssystem insgesamt senkt (§ 

21 Abs. 1 S. 6 EnWG).

Keine Textänderung. ITAD bittet die BNetzA an dieser Stelle folgendes zu 

berücksichtigen: 

Die Prüfung der Bindung des Grundsatzes der Kostenorientierung muss 

anlagentypenspezifisch vorgenommen werden, um Fehlanreize zu 

vermeiden und TAB sollten aufgrund ihrer spezifischen Voraussetzungen 

differenziert von anderen nicht-volatilen dezentralen Erzeugungsanlagen 

betrachtet werden.

ITAD bittet die BNetzA an dieser Stelle folgendes zu 

berücksichtigen:

Die Prüfung der Bindung des Grundsatzes der Kostenorientierung 

muss anlagentypenspezifisch vorgenommen werden, um 

Fehlanreize zu vermeiden und TAB sollten aufgrund ihrer 

spezifischen Voraussetzungen differenziert von anderen nicht-

volatilen dezentralen Erzeugungsanlagen betrachtet werden.

Aus diesen und den zuvor genannten Gründen fordern wir dazu auf, 

TAB differenziert zu betrachten und dies bei der Beschlussfassung 

zu berücksichtigen und die Beschlussfassung ggf. sachgerecht 

anzupassen.
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